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Zweite Satzung zur Änderung der Studienordnung und der Prüfungsordnung 

 für den konsekutiven Studiengang  
Politikwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) 

an der Technischen Universität Chemnitz 
Vom 23. Juni 2016 

 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) 
geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz 
nachstehende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung  

Die Studienordnung für den konsekutiven Studiengang Politikwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) an 
der Technischen Universität Chemnitz vom 11. Juni 2015 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 18/2015, S. 597), geändert 
durch Artikel 1 der Satzung vom 1. März 2016 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 5/2016, S. 180), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(1) Im Studium werden 120 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 
1. Basismodule: ∑ 50 LP 
MPBM1: Ideengeschichte und Intellectual History  10 LP (Pflichtmodul) 
MPBM2: Forschungsfragen der politischen Systemlehre  10 LP (Pflichtmodul) 
MPBM3: Deutschland und Europa im internationalen System  10 LP (Pflichtmodul) 
MPBM4: Vergleichende Regierungslehre  10 LP (Pflichtmodul) 
MPBM5: Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden 10 LP (Pflichtmodul) 
 
2. Vertiefungsmodule: ∑ 36 LP 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsbereichen I bis IV ist ein Vertiefungsbereich mit den dazugehörigen Modulen  
im Umfang von insgesamt 24 LP auszuwählen. 
Ergänzend ist ein weiteres der Vertiefungsmodule im Umfang von 12 LP zu wählen, welches bisher nicht belegt wurde. 



 
Vertiefungsbereich I „Intellectual History“: ∑ 24 LP 
MPVM1: Intellectual History        12 LP (Pflichtmodul) 
MP-LIT: Praxis der Literaturwissenschaft im Kontext anderer Künste und Medien  12 LP (Wahlpflichtmodul) 
oder 
MP-SOZ: Politische Soziologie  12 LP (Wahlpflichtmodul) 
 
Vertiefungsbereich II „Politische Systeme in Geschichte und Gegenwart“: ∑ 24 LP 
MPVM2: Spezielle Themen der politischen Systemlehre      12 LP (Pflichtmodul) 
MP-EG: Geschichte der europäischen Nationen      12 LP (Wahlpflichtmodul) 
oder 
MP-ANG: Comparing Societies, Politics and Cultures in Anglophone Countries  12 LP (Wahlpflichtmodul)  
 
Vertiefungsbereich III „Machtverschiebungen und sicherheitspolitische Herausforderungen“: ∑ 24 LP  
MPVM3: Machtverschiebungen und sicherheitspolitische Herausforderungen  12 LP (Pflichtmodul) 
MP-EUR: Herausforderungen und Wandel der europäischen Gesellschaften   12 LP (Pflichtmodul) 
 
Vertiefungsbereich IV „Political Consulting“: ∑ 24 LP 
MPVM4: Political Consulting/Politische Kommunikation im Vergleich   12 LP (Pflichtmodul) 
MP-MN: Medienpsychologie        12 LP (Pflichtmodul) 
 
3. Modul Master-Arbeit: 34 LP 
MPMMA: Master-Arbeit  34 LP  (Pflichtmodul)“ 
 
2. Die Anlage 1 der Studienordnung (Studienablaufplan) wird durch die nachfolgende Anlage 1 (Studienablaufplan) 
ersetzt. 
 
3. In der Anlage 2 der Studienordnung (Modulbeschreibungen) werden die Modulbeschreibungen für die Module MPBM2 
und MPVM2 durch die in der nachfolgenden Anlage 2 enthaltenen Modulbeschreibungen für die Module MPBM2 und 
MPVM2 ersetzt. 
 
 

Artikel 2 
Änderung der Prüfungsordnung 

Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Politikwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) an 
der Technischen Universität Chemnitz vom 11. Juni 2015 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 18/2015, S. 632) wird wie 
folgt geändert: 

 
1. § 25 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(1) Folgende Module sind Bestandteile der Masterprüfung: 
 
1. Basismodule: ∑ 50 LP  
MPBM1: Ideengeschichte und Intellectual History   10 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
MPBM2: Forschungsfragen der politischen Systemlehre   10 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
MPBM3: Deutschland und Europa im internationalen System  10 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
MPBM4: Vergleichende Regierungslehre    10 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
MPBM5: Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden   10 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
 



2. Vertiefungsmodule: ∑ 36 LP 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsbereichen I bis IV ist ein Vertiefungsbereich mit den dazugehörigen Modulen  
im Umfang von insgesamt 24 LP auszuwählen. 
Ergänzend ist ein weiteres der Vertiefungsmodule im Umfang von 12 LP zu wählen, welches bisher nicht belegt wurde. 
 
Vertiefungsbereich I „Intellectual History“: ∑ 24 LP  
MPVM1: Intellectual History      12 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 15 
MP-LIT: Praxis der Literaturwissenschaft im Kontext 
               anderer Künste und Medien     12 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
oder 
MP-SOZ: Politische Soziologie     12 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
 
Vertiefungsbereich II „Politische Systeme in Geschichte und Gegenwart“: ∑ 24 LP 
MPVM2: Spezielle Themen der politischen Systemlehre    12 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 15 
MP-EG: Geschichte der europäischen Nationen    12 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
oder 
MP-ANG: Comparing Societies, Politics and Cultures in 
                Anglophone Countries     12 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
 
Vertiefungsbereich III „Machtverschiebungen und sicherheitspolitische Herausforderungen“: ∑ 24 LP 
MPVM3: Machtverschiebungen und sicherheitspolitische 
                Herausforderungen     12 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 15 
MP-EUR: Herausforderungen und Wandel der  
                europäischen Gesellschaften    12 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 15 
 
Vertiefungsbereich IV „Political Consulting“: ∑ 24 LP 
MPVM4: Political Consulting/Politische Kommunikation 
                im Vergleich      12 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 15 
MP-MN: Medienpsychologie      12 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 15 
 
3. Modul Master-Arbeit: 34 LP  
MPMMA: Master-Arbeit      34 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 30“ 
 

 
Artikel 3 

Neubekanntmachung 
Der Rektor der Technischen Universität Chemnitz wird ermächtigt, den Wortlaut der Studienordnung und der 
Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Politikwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) in der 
vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden Fassung neu bekannt zu machen. 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten, Übergangsregelung 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität 
Chemnitz in Kraft.  
 
Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2016/2017 aufgenommen haben.  
Für die vor dem Wintersemester 2016/2017 immatrikulierten Studierenden gelten die Studienordnung und die 
Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Politikwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) vom 
11. Juni 2015 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 18/2015, S. 597, 632), geändert durch Artikel 1 der Satzung vom 1. März 
2016 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 5/2016, S. 180), fort. 
 



Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät vom 8. Juni 2016 und der 
Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 15. Juni 2016. 
 
Chemnitz, den 23. Juni 2016 
 
Der kommissarische Rektor 
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Andreas Schubert 

 



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Politikwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts 
 

 

Basismodul 
 

Modulnummer MPBM2 

Modulname Forschungsfragen der politischen Systemlehre 

Modulverantwortlich Professur Politische Systeme 

 
Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Das Modul behandelt aktuelle Forschungsfragen der politischen Systemlehre und 
vertieft einzelne Teilgebiete, die sich aus den Forschungsschwerpunkten der Professur 
Politische Systeme ergeben. 
 
Qualifikationsziele:  
1. Fachkompetenzen: Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse im Teilbereich Politische 
Systeme. Sie sind in der Lage, die Funktionsweise politischer Prozesse zu durchdringen, 
Problembefunde zu analysieren und wissenschaftliche Lösungsansätze aufzuzeigen. 
2. Methodenkompetenzen: Den Studierenden wird vermittelt, eigenständig 
wissenschaftliche Fragestellungen und Forschungskonzepte zu entwickeln und diese 
unter Verwendung geeigneter Methoden zu bearbeiten. 
3. Soziale Kompetenzen: Die Studierenden lernen, eine wissenschaftliche Problemstellung 
zu bearbeiten, ihr Thema vor der Seminaröffentlichkeit mit Hilfe geeigneter 
Präsentationsmedien vorzustellen und zu verschriftlichen. 

Lehrformen 
 

Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Forschungsfragen der politischen Systemlehre (2 LVS) 
• S: Forschungsfragen der politischen Systemlehre (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 
 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung Hausarbeit zum Seminar 
Forschungsfragen der politischen Systemlehre ist folgende Prüfungsvorleistung 
(mehrfach wiederholbar): 
• Handout (Umfang ca. 2 Seiten) mit 20-minütigem Referat im Seminar Forschungsfragen 
der politischen Systemlehre 

 
Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zur Vorlesung Forschungsfragen der politischen Systemlehre  
• Hausarbeit (Umfang von 15-20 Textseiten bei 2.500-3.000 Zeichen pro Textseite, inkl. 
Fußnoten und Leerzeichen; Bearbeitungszeit: 8 Wochen) zum Seminar Forschungsfragen 
der politischen Systemlehre 

 
Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 10 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zur Vorlesung Forschungsfragen der politischen Systemlehre, Gewichtung 1 – 
Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Hausarbeit zum Seminar Forschungsfragen der politischen Systemlehre, Gewichtung 3 
– Bestehen erforderlich (7 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 300 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Politikwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts 
 

 

Vertiefungsmodul 
 

Modulnummer MPVM2 

Modulname Spezielle Themen der politischen Systemlehre 

Modulverantwortlich Professur Politische Systeme 

 
Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Das Modul wendet sich an Studierende, die ihre Kenntnisse im Teilbereich der 
politischen Systemlehre erweitern wollen. Die spezifische inhaltliche Ausrichtung der 
Seminare ergibt sich aus den Forschungsschwerpunkten der Professur. Im Zentrum des 
Moduls stehen die Analyse von im bisherigen Studienverlauf noch nicht näher behandelter 
politischer Systeme sowie die vertiefte Analyse spezieller Institutionen, politischer Akteure 
und Prozesse.  
 
Qualifikationsziele:  
1. Fachkompetenzen: Die Studierenden erlernen spezielle Kenntnisse im Teilbereich, sie 
bearbeiten komplexe Fragen der politischen Systemlehre, damit sie fähig sind, 
wissenschaftlich fundierte Urteile zu fällen.  
2. Methodenkompetenzen: Die Studierenden können unter Reflexion der grundsätzlichen 
Forschungskontroversen eigenständig Hypothesen und Fragestellungen entwickeln, und 
sie sind in der Lage, diese mit Hilfe geeigneter geistes- und sozialwissenschaftlicher 
Methoden zu erklären. 
3. Soziale Kompetenzen: Die Studierenden lernen, eine wissenschaftliche Problemstellung 
zu bearbeiten, ihr Thema vor der Seminaröffentlichkeit mit Hilfe geeigneter Medien 
vorzustellen und es zu verschriftlichen. 

 
Lehrformen 
 

Lehrformen des Moduls sind Seminar und Kolloquium. 
• S: Spezielle Themen der politischen Systemlehre I (2 LVS) 
• S: Spezielle Themen der politischen Systemlehre II (2 LVS) 
• K: Forschungskolloquium (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 
 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 
 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar):  
• für die Prüfungsleistung Hausarbeit zum Seminar Spezielle Themen der politischen 
Systemlehre I: Handout (Umfang: 3 Seiten) mit 30-minütigem Referat im Seminar 
Spezielle Themen der politischen Systemlehre I   
• für die Prüfungsleistung Hausarbeit zum Seminar Spezielle Themen der politischen 
Systemlehre I: 15-minütige mündliche Präsentation eines wissenschaftlichen 
Forschungsproblems oder eines Projektberichts im Forschungskolloquium 
• für die Prüfungsleistung mündliche Prüfung zum Seminar Spezielle Themen der 
politischen Systemlehre II : Handout (Umfang: 3 Seiten) mit 30-minütigem Referat im 
Seminar Spezielle Themen der politischen Systemlehre II 

 
Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• Hausarbeit (Umfang von 20-25 Textseiten bei 2.500-3.000 Zeichen pro Textseite, inkl. 
Fußnoten und Leerzeichen; Bearbeitungszeit: 8 Wochen) zum Seminar Spezielle Themen 
der politischen Systemlehre I 
• 20-minütige mündliche Prüfung zum Seminar Spezielle Themen der politischen 
Systemlehre II 

 
Leistungspunkte und Noten 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Politikwissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts 
 

 

 Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Hausarbeit zum Seminar Spezielle Themen der politischen Systemlehre I, Gewichtung 2 
– Bestehen erforderlich (8 LP) 
• mündliche Prüfung zum Seminar Spezielle Themen der politischen Systemlehre II, 
Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich (4 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS.  

Dauer des Moduls 
Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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